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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Rainer Brüderle, Ernst Burgbacher,
Helga Daub, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 15/1152 –

Übernahme des Vorstandsvorsitzes der Ruhrkohle AG durch den ehemaligen
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Dr. Werner Müller

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r
Zum 1. Juni dieses Jahres wird der ehemalige Bundesminister für Wirtschaft
und Technologie, Dr. Werner Müller, auf den Posten des Vorstandsvorsitzen-
den der Ruhrkohle AG wechseln.

1. Wie beurteilt die Bundesregierung grundsätzlich den Wechsel des ehema-
ligen Kabinettmitgliedes Dr. Werner Müller auf den Vorstandsposten eines
Unternehmens für das der damalige Bundesminister für Wirtschaft und
Technologie, Dr. Werner Müller, ressortverantwortlich zuständig war?

Die Bundesregierung hat keine Bedenken gegen den Wechsel des ehemaligen
Kabinettmitgliedes Dr. Werner Müller auf den Vorstandsposten der RAG Ak-
tiengesellschaft. Weder das Grundgesetz noch das Bundesministergesetz stehen
dem entgegen.
Das Grundgesetz verbietet in Artikel 66 eine anderweitige Berufstätigkeit für
– im Amt befindliche – Bundesminister. Eine vergleichbare Regelung für ehe-
malige Bundesminister existiert nicht.
Das Bundesministergesetz beinhaltet u. a. Vorschriften über die Rechte und
Pflichten ehemaliger Bundesminister, kennt jedoch keinerlei Berufsverbot für
frühere Bundesminister.
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2. Wie beurteilt die Bundesregierung den Wechsel des damaligen Bundes-
ministers für Wirtschaft und Technologie, Dr. Werner Müller, zu einem
Unternehmen, das am meisten von der vom Bundesminister höchstpersön-
lich ausgehandelten Verlängerung des Beihilferahmens für die Steinkohle
in Brüssel profitiert?

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen.

3. Wie beurteilt die Bundesregierung vor diesem Hintergrund, dass die Ruhr-
kohle AG mit der Degussa ein gesundes Unternehmen im Zuge der in der
Amtszeit von Dr. Werner Müller erteilten Ministererlaubnis für die Fusion
eon-Ruhrgas übernehmen durfte?

Die Bundesregierung sieht keinen Zusammenhang zwischen der Wahl des ehe-
maligen Bundesministers für Wirtschaft und Technologie, Dr. Werner Müller,
zum Vorstandsvorsitzenden der RAG AG und der Ministererlaubnis für die
Fusion E.ON – Ruhrgas.

4. Welche Bedeutung misst die Bundesregierung der Tatsache bei, dass der
aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende der Ruhrkohle AG gleichzeitig Vor-
standsvorsitzender der eon AG zu dem Zeitpunkt war, als eon die oben ge-
nannte Ministererlaubnis beantragt hat?

Die Bundesregierung misst dieser Tatsache keine Bedeutung bei.

5. Was hält die Bundesregierung vom Verhaltenskodex für EU-Kommissare,
nach dem sich Mitglieder der EU-Kommission mindestens zwei Jahre nach
Ausscheiden aus dem Amt beruflich nicht mit Dingen beschäftigen dürfen,
die mit ihrem Aufgabenbereich als EU-Kommissar zu tun haben?

Der Verhaltenskodex für die Kommissionsmitglieder sieht vor, dass Kommis-
sionsmitglieder, die aus ihrem Amt ausscheiden und beabsichtigen, noch im
selben Jahr eine berufliche Tätigkeit aufzunehmen, dies der Kommission mit-
teilen. Steht die beabsichtigte Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Ressort, das
das Kommissionsmitglied während seiner gesamten Amtszeit geleitet hat, holt
die Kommission die Stellungnahme einer hierzu eingesetzten Ethikkommission
ein. Entsprechend den Ergebnissen der Ethikkommission entscheidet die Kom-
mission, ob die geplante Tätigkeit mit Artikel 213 letzter Absatz EGV verein-
bar ist.

6. Warum gibt es einen vergleichbaren Kodex nicht für Mitglieder der Bun-
desregierung?

Weder das Grundgesetz noch das Bundesministergesetz verlangen die Einfüh-
rung eines solchen Kodex. Die Verhaltensmaximen ergeben sich auch für Mit-
glieder der Bundesregierung aus den normierten Rechten und Pflichten.

7. Sieht die Bundesregierung vor dem Hintergrund des Wechsels des ehema-
ligen Bundesministers für Wirtschaft und Technologie, Dr. Werner Müller,
eine Notwendigkeit, die Einführung eines solchen Verhaltenskodexes zu
überprüfen?

Nein.
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8. Wenn nein, warum nicht?

Siehe Antwort auf Frage 6.

9. Hält es die Bundesregierung für angemessen, dass es für Beamte und Sol-
daten, die aus dem Dienst ausscheiden, Konkurrenzverbote und Über-
gangsfristen gibt, nach denen dem ausscheidenden Beamten eine Tätigkeit,
die etwas mit dem vorherigen Dienst zu tun hat, bis zu fünf Jahren unter-
sagt werden kann (z. B. § 42a Beamtenrechtsrahmengesetz)?

Ja.
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